
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
bestehend aus den Mitgliedsgemeinden: 
Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Haussömmern, Hornsömmern, 
Kirchheilingen, Klettstedt, Kutzleben, Mittelsömmern, Sundhausen, Tottleben und Urleben
mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden

Jahrgang 28 | Nr. 1/2018	 Freitag, den 19. Januar 2018
nächster Redaktionsschluss: Dienstag, den 23.01.2018	 nächster Erscheinungstermin: Freitag, den 02.02.2018

Aus dem Inhalt

Amtliche  
Bekanntmachungen

-	 Bruchstedt
-	 Hornsömmern
-	 Kirchheilingen
-	 Kutzleben
-	 Mittelsömmern
-	 Verwaltungsgemeinschaft 

Bad Tennstedt

Veranstaltungen  
in der Verwaltungs-
gemeinschaft

-	 Bücherzwerge in der 
Bibliothek

-	 Spinnstube in Bad 
Tennstedt

-	 IRISH FOLK NIGHT - 
Rittergut Lützensömmern

Gemeindenachrichten
-	 Bad Tennstedt sucht  

8. Quellprinzessin
-	 MDR Thüringen  

Sommernachtsball  
in Bad Tennstedt

Schulnachrichten

Kirchliche Nachrichten
-	 Gottesdienste

AMTLICHES
Mitteilungsblatt

Redaktionsschluss
für das nächste  

Mitteilungsblatt ist
 am Dienstag,  

dem 23. Januar 2018, 
16:00 Uhr

Die E-Mail-Adresse für 
Veröffentlichungen im 
Mitteilungsblatt lautet:

mitteilungsblatt@
vg.badtennstedt.de

Fasching  
in Ballhausen

Fasching  
in Sundhausen

Karneval  
in Bad Tennstedt

Fasching  
in Bruchstedt Fasching 

in Lützensömmern

Fasching
Karneval  

auf dem Horn

Detaillierte Informationen  
finden Sie auf den Innenseiten.



Amtliches Mitteilungsblatt	 - 2 -	 BAD TENNSTEDT Nr. 1/2018

Notrufe und Bereitschaftsdienste
Notrufe:
Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:
Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:
Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111

Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77

Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730

Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern

Trinkwasser:	 0800 0725175

Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst

Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag 	 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 	 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und 	 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 	 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst bundesweit kos-
tenfrei unter

116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter
116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: 	 01805 908077
oder

www.zahnarzt-notdienst.de

Notfalldienst  
für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Gerade Kalenderwoche 	 Ungerade Kalenderwoche
Mo.: Dr. med. Kley 	 Dipl. Med. Beylich
Die.: Dr. med. Arand 	 Dipl. Med. Kämpf
Do.: Dipl. Med. Funke 	 Dr. med. Klemmer

Öffnungszeiten Apotheken
Rats-Apotheke in Bad Tennstedt
Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Rathaus
Montag 	 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 	 09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch* 	 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag** 	 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 	 09.00 – 12.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung!
* 	 Standesamt geschlossen
** 	Einwohnermeldeamt zusätzlich 13.30 – 18.00 Uhr
Kontakt:
036041/380-0
post@vg.badtennstedt.de (nur für allgemeine Anfragen)

Notrufe und Bereitschaftsdienste
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Neues aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

SITZUNG DER GEMEINSCHAFTSVERSAMMLUNG
Die nächste Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt findet am

Montag, den 29.01.2018 um 19:30 Uhr
in Bad Tennstedt, Rathaussaal

statt.

Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. 	 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. 	 Annahme der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung
3. 	 Bestätigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 

25.09.2017
4. 	 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der 

Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt für das Haushaltsjahr 
2018

5.	 Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Tennstedt für die Jahre 2017 bis 
2021

6.	 Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Befreiung 
von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes

7.	 Information zum aktuellen Stand der Gemeindegebietsreform 
und mögliche weitere Schritte der VG Bad Tennstedt

8. 	 Bericht des Gemeinschaftsvorsitzenden
	 nicht öffentlich
9. 	 Feststellung der Beschlussfähigkeit
10.	Annahme der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der 

Sitzung
11.	Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift vom 

25.09.2017
Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten!

Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

DIE STADT- UND REGIONALBIBLIOTHEK BAD TENNSTEDT IST

am 29. Januar 2018 geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Nutzer mit gültigem Bibliotheksausweis steht jedoch die  
Onleihe zur Verfügung.

Ihre Bibliothek!

KALENDER DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 2018 
Mit Hilfe vieler Zuarbeiten unserer Bürgermeister der Mitgliedsge-
meinden sowie von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Bür-
gern ist der Kalender der Verwaltungsgemeinschaft 2018 mit vie-
len Veranstaltungen, Rezepten, Fotos und Gedichten entstanden.
Der Kalender wurde am 16. Dezember 2017 in alle Haushalte der 
VG verteilt.

Zusätzlich können Sie den Kalender für EUR 2,00 im Haus des 
Gastes in Bad Tennstedt oder im Bürgerservice des Rathauses er-
werben.
Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Kalender gefällt und Sie über 
das Jahr 2018 begleitet.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
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„SAMMLUNG ALTER MOBILTELEFONE FÜR DEN ERHALT UND SCHUTZ DER LEBENS-
RÄUME BEDROHTER TIERARTEN“

Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt ruft erneut zur 
Sammelaktion auf:

Das Weihnachtsfest ist vorüber und sicher lagen wieder viele 
neue Mobiltelefone unter dem Weihnachtsbaum? Jetzt stellt 
sich mancher sicher die Frage, was passiert nun mit dem alten 
ausrangierten Teil?
Deshalb starten wir gemeinsam, mit Frau Schlier vom Planungs-
büro 91 aus Gotha zum zweiten Mal unsere Handysammelaktion 
und rufen Sie auf, sich an unserer diesjährigen Sammlung zu be-
teiligen. Unser Ziel ist es die 100 Stück Marke aus dem Vorjahr zu 
knacken.
In Mobiltelefonen stecken 16 verschiedene Edelmetalle, die wieder 
verwertbar rückgewonnen werden können. Eines dieser Metalle ist 
Coltan, das im Kongo im Lebensraum des geschützten Berggorillas 
abgebaut wird. Durch den Raubbau wird der natürliche Lebens-

raum immer mehr zerstört und der Berggorilla gehört heute zu 
einer vom Aussterben bedrohten Rasse.
Der Kölner Zoo sammelt seit vielen Jahren nicht mehr benötigte 
Mobiltelefone und Ladegeräte und führt sie dem Recycling zu. In 
einer Scheideanstalt werden die Edelmetalle getrennt und sind so-
mit wieder verwertbar.
Für jedes abgegebene Mobiltelefon fließt der Erlös an ein Gorilla-
Schutzprojekt, das durch den Kölner Zoo unterstützt wird und 
dient also nicht kommerziellen Zwecken.
Wir würden uns über Ihre Unterstützung sehr freuen und bitten 
Sie daher höflichst um Ihre Mithilfe für den Erhalt und Schutz der 
Lebensräume bedrohter Tierarten.
Geben Sie Ihre alten Mobiltelefone und Ladegeräte zu den üb-
lichen Öffnungszeiten bis zum 31. März 2018 im Rathaus Bad 
Tennstedt ab.
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Veranstaltungen der Verwaltungsgemeinschaft

VERANSTALTUNGSÜBERSICHT DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT: 
18. Januar 2018 – Bücherzwerge in der Bibliothek
(weitere Informationen finden Sie unter den Veranstaltungen der 
Verwaltungsgemeinschaft)
ab 20. Januar 2018 – Karneval auf dem Horn
(weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrich-
ten Mittelsömmern)
ab 26. Januar 2018 – Fasching in Sundhausen
(weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrich-
ten Sundhausen)
28. Januar 2018 – Spinnstube in Bad Tennstedt
(weitere Informationen finden Sie unter den Stadtnachrichten Bad 
Tennstedt)
02. – 04. Februar 2018 – Fasching in Ballhausen

(weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrich-
ten Ballhausen)
03. & 04. Februar 2018 – Fasching in Bruchstedt
(weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrich-
ten Bruchstedt)
03. Februar 2018 - IRISH FOLK NIGHT - Rittergut Lützen-
sömmern
(weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrich-
ten Kutzleben)
ab 04. Februar 2018 – Karneval in Bad Tennstedt
(weitere Informationen finden Sie unter den Stadtnachrichten Bad 
Tennstedt)
ab 16. Februar 2018 – Fasching in Lützensömmern
(weitere Informationen finden Sie im nächsten Mitteilungsblatt)
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Stadtnachrichten aus Bad Tennstedt

Nichtamtlicher Teil

SCHLIESSZEIT HAUS DES GASTES
Sehr geehrte Gäste,
bitte beachten Sie, dass in den Monaten Januar und Februar die 
Stadtinformation im Haus des Gastes in der Kurstraße an den 
Samstagen geschlossen bleibt.

Jens Weimann
Bürgermeister

SPINNSTUBE AM 28.01.2018 IN BAD 
TENNSTEDT 
Ab 14:00 Uhr findet die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle 
in Bad Tennstedt statt.
Kaffeegedeck ist bitte mitzubringen.
Es erwartet Sie ein buntes Programm mit Theateraufführung, 
Tanz und Musik.
Es lädt herzlich ein der Frauenchor Bad Tennstedt

PRINZESSIN GESUCHT –  
BAD TENNSTEDT SUCHT  

8. QUELLPRINZESSIN 

Interessierte Bad Tennstedterinnen, ab 16 Jahren, können Ihre 
Bewerbung bis zum 28.02.2018  an die Stadt Bad Tennstedt, 
z. Hd. Herrn Jens Weimann, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt 
senden.
Die Bewerbung sollte: den vollständigen Namen mit Anschrift 
und Geburtsdatum, eine Begründung der Bewerbung und einen 
kurzen Lebenslauf mit Angaben zu Schulbildung und Beruf so-
wie zu Hobbys und Interessen enthalten.
Ebenfalls sollte der Bewerbung ein Foto beiliegen.
Die Bewerberinnen erwartet eine spannende, interessante Amts-
zeit von zwei Jahren mit vielen Auftritten, Reisen und Erlebnis-
sen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Jens Weimann,
Bürgermeister

SOMMERNACHTSBALL BAD TENNSTEDT
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in diesem Jahr findet der MDR Sommernachtsball am 28.07.2018 
in Bad Tennstedt auf dem Marktplatz statt. Die Veranstaltung ist 
ohne Eintritt. Ich freue mich über dieses große Event in unserer 
kleinen Kurstadt. Da es für unsere Stadt dennoch eine Herausfor-
derung ist, alles Nötige zu leisten, möchte ich auf diese Weise um 
finanzielle Unterstützung bitten.

Spendenkonto:
•	 Sparkasse Unstrut Hainich; 
	 IBAN DE32 8205 6060 0661 0000 36
•	 BIC HELADEF1MUE, Verwendungszweck „Sommernachtsball“
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung
Ihr
Jens Weimann
Bürgermeister
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Elektroistallation Heimbürger – Baustromkasten für den Weih-
nachtsmarkt
…und die vielen Mitglieder der Vereine sowie alle Sympathisan-
ten, die jedes Jahr zum Gelingen des Weihnachtsmarktes beitragen, 
vielen Dank!
Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2018 und hoffen auf ein Wiedersehen am 3. Advent 2018 zum 
nächsten Weihnachtsmarkt!

Der Kultur-und Heimatverein Bad Tennstedt e. V.

Ein besonderer Höhepunkt war die Übergabe der gemeinsamen 
Spende der Dirty Runners und des Kultur-und Heimatvereins an den 
Förderverein der Sebastian Kneipp Grundschule und die Jugendfeu-
erwehr Bad Tennstedt.

Das Geheimnis des Glücks liegt 
nicht im Besitz, sondern im  
Geben. 
Wer andere glücklich macht, wird 
glücklich.“ 
(André Gide)

Am 13. Dezember 2017 war es wieder soweit, voller Vorfreude 
auf diesen Tag kamen unsere Tagesgäste und Besucher in die weih-
nachtlich geschmückte Einrichtung.
Am Vormittag zauberten die Kinder der AWO KITA Mittelsöm-
mern mit ihrem liebevoll gestalteten Programm ein herzliches Lä-
cheln auf die Gesichter ihrer Zuhörer. Die Tagesgäste, deren An-
gehörige und Besucher sparten nicht mit Beifall und ließen sich 
durch die weihnachtliche Atmosphäre verzaubern.
Ein weiterer Höhepunkt des Vormittages war die gemeinsame Be-
scherung für Jung und Alt. Unsere „Weihnachtsfrau“ Heidrun Bet-
termann verteilte liebevoll gebastelte Geschenke sowie persönliche 
Weihnachtswünsche an jeden Einzelnen. Das festliche Mittagessen 
mit Wildgulasch, Klößen und Rotkraut rundete den Vormittag ab.
Was wäre eine richtige Weihnachtsfeier ohne die passende Musik? 
In diesem Jahr sorgte der Frauenchor Bad Tennstedt für den mu-
sikalischen Rahmen zum Nachmittagskaffee. Die Gäste genossen 
selbstgebackenen Kuchen und leckeres Adventsgebäck.
Unsere Tagesgäste, deren Angehörige und die Mitarbeiter erwie-
sen sich als text- und melodiesicher und stimmten fröhlich in die 
Weihnachtslieder ein. Mit ein paar besinnlichen Worten durch den 
Bürgermeister Jens Weimann klang die Weihnachtsfeier aus.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein besinnliches Weih-
nachtsfest und für das neue Jahr interessante Begegnungen, wert-
volle Erfahrungen, beste Gesundheit und viel Glück sowie kleine 
und große Erfolge. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen 
und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihr Team des Sozialzentrums Bad Tennstedt

10. Weihnachtsmarkt mit Besucherrekord

Der Weihnachtsmarkt 2017 war ein riesen Erfolg, sowohl für uns 
als Organisatoren, als auch für alle Beteiligten, welche zum größten 
Teil von Anfang an ein fester Bestandteil des Tennstedter Weih-
nachtsmarktes sind. Dazu gehören unser Stadtorchester, der Ver-
ein „Historische Räder“, der Angelsportverein „Eisteiche“ e.V., der 
Tennstedter Karnevalverein e.V., das Team der Bäckerei Hellmund, 
Familie Flachsbarth, die Kräutertöpferei Dietzel, als Schausteller 
die Familie Ernst, das Team vom Jugendclub Treffpunkt e.V., die 
Damen von Frauenchor, welche im Ratskeller mit Weihnachts-
liedern bei Kaffee und Kuchen Weihnachtsstimmung verbreite-
ten und natürlich unser Weihnachtsmann mit seinem Engel Julia 
Rathcke. Danke der Verwaltungsgemeinschaft für die zur Verfü-
gung gestellte Musikanlage und Herrn Zier für die weihnachtliche 
Beschallung des Marktes, sowie Herrn Frey und Sven Helbing für 
die dekorative weihnachtliche Beleuchtung des Rathausturmes.
Alle trugen zum Gelingen des Marktes bei. Durch die Unterstüt-
zung der Supermärkte EDEKA und REWE war es uns möglich, 
100 Tüten mit Süßigkeiten an die kleinen Besucher zu übergeben. 
Dafür ein großes Dankeschön! Der Kutscher des Weihnachtsman-
nes ist schon seit vielen Jahren bereit mit seinem Pferdegespann 
den Weihnachtsmann auf den Markt zu geleiten. Vielen Dank da-
für an die Familie Stark!

Ebenso groß ist das Dankeschön für die Märchen-Lese-Oma Gud-
run Ißleib, die kurzfristig als Vertretung für Frau Seidel einsprang. 
Dankeschön dem Pflegedienst Katrin Helbing für die dafür zur 
Verfügung gestellte wunderbar weihnachtlich geschmückte Räum-
lichkeit.
Danke an Herrn Uwe Zorr, der dafür sorgte, dass der Marktplatz 
sauber war.

Vielen Dank allen Unterstützern, die in jedem Jahr, ohne zu 
zögern, helfen:
die Freiwillige Feuerwehr Bad Tennstedt – Absicherung des Facke-
lumzugs und des Baumtransportes,
Theo Becker- Henrich – Spende des Brennholzes für die Feuer-
tonnen,
Silvio Deutsch – Spende der Tannen für den Markt,
BAC Bad Tennstedt – Transport und Technik ,
Roland Allstädt – Fahrzeug zum Schmücken des Baumes,
Mark Weymann – Schneiden des Baums,
Peter Scholz – Fahrzeug mit Ladetechnik,
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Gemeindenachrichten  aus Ballhausen

Nichtamtlicher Teil
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Gemeindenachrichten aus Bruchstedt

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE BRUCHSTEDT
17/2017 vom 19.12.2017
Der Gemeinderat beschließt die außerplanmäßigen Ausgaben in 
Höhe von gesamt 10.900,00 € (Haushaltsstellen 5802.4170 in 
Höhe von 9.200 € und 5802.4470 in Höhe von 1.700 €) Die Fi-
nanzierung der Maßnahme ist durch den Haushalt der Gemeinde 
abgesichert.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 7

zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 5
Ja-Stimmen : .............................................................................. 4
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 1
Ein Mitglied des Gemeinderates verweigerte ohne Angabe von 
Gründen die Teilnahme an der Abstimmung.

Nichtamtlicher Teil

Gemeindenachrichten aus Hornsömmern

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE HORNSÖMMERN 
05/2017 vom 12.12.2017
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ThürKO hat das Rechnungsprüfungs-
amt des U-H-K die Jahresrechnung 2015 mit allen Unterlagen ge-
prüft. Das Ergebnis der Prüfung ist im Prüfbericht festgehalten. 
Dieser Prüfbericht wird dem Gemeinderat bekannt gegeben.
Die Jahresrechnung 2015 schließt wie folgt ab:

im Verwaltungshaushalt: 		  im Vermögenshaushalt:
Einnahme: 	 179.348,55 € 	 Einnahme: 	 52.551,04 €
Ausgabe: 	 179.348,55 € 	 Ausgabe: 	 52.551,04 €.
Der Gemeinderat Hornsömmern stimmt der Feststellung der Jah-
resrechnung 2015 zu.
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Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 7
Ja-Stimmen: ............................................................................... 7
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

06/2017 vom 12.12.2017
Der Gemeinderat beschließt dem Bürgermeister für das Haushalts-
jahr 2015 die Entlastung nach § 80 Abs.3 ThürKO zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 1
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 6
Ja-Stimmen: ............................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

07/2017 vom 12.12.2017
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ThürKO hat das Rechnungsprüfungs-
amt des U-H-K die Jahresrechnung 2016 mit allen Unterlagen ge-
prüft. Das Ergebnis der Prüfung ist im Prüfbericht festgehalten. 
Dieser Prüfbericht wird dem Gemeinderat bekannt gegeben.
Die Jahresrechnung 2016 schließt wie folgt ab:
im Verwaltungshaushalt: 		  im Vermögenshaushalt:
Einnahme: 	 144.724,77 € 	 Einnahme: 	 58.259,55 €
Ausgabe: 	 144.724,77 € 	 Ausgabe: 	 58.259,55 €.
Der Gemeinderat Hornsömmern stimmt der Feststellung der Jah-
resrechnung 2016 zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 7
Ja-Stimmen: ............................................................................... 7
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

08/2017 vom 12.12.2017
Der Gemeinderat beschließt dem Bürgermeister für das Haushalts-
jahr 2016 die Entlastung nach § 80 Abs.3 ThürKO zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 1
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 6
Ja-Stimmen: ............................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

09/2017 vom 12.12.2017
Der Gemeinderat beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 4.300,00 € (Haushaltsstelle 9000.8100) Die Finanzierung ist 
durch den Haushalt der Gemeinde abgesichert.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 7
Ja-Stimmen: ............................................................................... 7
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

10/2017 vom 12.12.2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Hornsömmern stimmt der Ver-
gabe der Bauleistung „Deckschichterneuerung in der Zufahrt 
Hauptstraße Nr. 41/42“ an die HERZOG- Bau GmbH, Tiefbau-
Straßenbau“, Am Marbach 10 aus 99869 Tüttleben, zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 7
Ja-Stimmen: ............................................................................... 7
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

Gemeindenachrichten aus Kirchheilingen

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE KIRCHHEILINGEN 
29/2017 vom 13.12.2017
Der Gemeinderat beschließt die außerplanmäßigen Ausgaben in 
Höhe von 10.400,00 € für die Kinderbetreuung in anderen Ein-
richtungen bei der Haushaltsstelle 4640.7181. Die Finanzierung 
ist durch den Haushalt der Gemeinde abgesichert.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ..........................................  6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 6
Ja-Stimmen : .............................................................................. 6
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0
30/2017 vom 13.12.2017
Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister zum Abschluss 
des oben genannten Betreibervertrages zur Betreibung der Kinder-
tagesstätte „Am Igelsgraben durch den THEPRA Landesverband 
Thüringen e. V.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 6
Ja-Stimmen : .............................................................................. 6
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0
31/2017 vom 13.12.2017
Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister zum Abschluss 
des oben genannten Mietvertrages über die Räumlichkeiten der 
Kindertagesstätte „Am Igelsgraben“, Zum Kindergarten 16 c, 
99947 Kirchheilingen, mit dem THEPRA Landesverband Thü-
ringen e. V.
Der Beschluss wurde mit nachstehender Änderung gefasst:
„Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister zum Abschluss 
des oben genannten Mietvertrages über die Räumlichkeiten der 
Kindertagesstätte „Am Igelsgraben“, Zum Kindergarten 16 c, 
99947 Kirchheilingen, mit dem THEPRA Landesverband Thü-
ringen e. V., vorbehaltlich der Überprüfung und Anpassung des 
Mietzinses im Zusammenhang mit dem Konzept im Interessenbe-
kundungsverfahren.“
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Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 6

Ja-Stimmen : .............................................................................. 6
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0

Gemeindenachrichten aus Kutzleben

Amtlicher Teil

Beschlüsse Kutzleben 
07/2017 vom 20.12.2017
Der Gemeinderat beschließt die außerplanmäßigen Ausgaben in 
Höhe von gesamt 10.900,00 € (Haushaltsstellen 5802.4170 in 
Höhe von 9.200 € und 5802.4470 in Höhe von 1.700 €) Die Fi-
nanzierung der Maßnahme ist durch den Haushalt der Gemeinde 
abgesichert.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 8
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 7
Ja-Stimmen : .............................................................................. 7
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0
08/2017 vom 20.12.2017
Der Gemeinderat beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 12.600,00 € (Haushaltsstelle 9000.8100) Die Finanzierung ist 
durch den Haushalt der Gemeinde abgesichert.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 8
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 8
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 8
Ja-Stimmen : .............................................................................. 8
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0
09/2017 vom 20.12.2017
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ThürKO hat das Rechnungsprüfungs-
amt des U-H-K die Jahresrechnung 2015 mit allen Unterlagen ge-
prüft. Das Ergebnis der Prüfung ist im Prüfbericht festgehalten. 
Dieser Prüfbericht wird dem Gemeinderat bekannt gegeben.
Die Jahresrechnung 2015 schließt wie folgt ab:
im Verwaltungshaushalt: 		  im Vermögenshaushalt:
Einnahme: 	 663.282,58 € 	 Einnahme: 	 101.461,76 €
Ausgabe: 	 663.282,58 € 	 Ausgabe: 	 101.461,76 €.
Der Gemeinderat Kutzleben stimmt der Feststellung der Jahres-
rechnung 2015 zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 8
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 8
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 8
Ja-Stimmen : .............................................................................. 8
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0

10/2017 vom 20.12.2017
Der Gemeinderat beschließt dem Bürgermeister für das Haushalts-
jahr 2015 die Entlastung nach § 80 Abs. 3 ThürKO zu erteilen
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 8
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 8
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 1
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 7
Ja-Stimmen : .............................................................................. 7
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0
11/2017 vom 20.12.2017
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ThürKO hat das Rechnungsprüfungs-
amt des U-H-K die Jahresrechnung 2016 mit allen Unterlagen ge-
prüft. Das Ergebnis der Prüfung ist im Prüfbericht festgehalten. 
Dieser Prüfbericht wird dem Gemeinderat bekannt gegeben.
Die Jahresrechnung 2016 schließt wie folgt ab:
im Verwaltungshaushalt:	  	 im Vermögenshaushalt:
Einnahme: 	 629.494,23 € 	 Einnahme: 	 217.140,20 €
Ausgabe: 	 629.494,23 € 	 Ausgabe: 	 217.140,20 €.
Der Gemeinderat Kutzleben stimmt der Feststellung der Jahres-
rechnung 2016 zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 8
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 8
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 8
Ja-Stimmen : .............................................................................. 8
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0
12/2017 vom 20.12.2017
Der Gemeinderat beschließt dem Bürgermeister für das Haushalts-
jahr 2016 die Entlastung nach § 80 Abs. 3 ThürKO zu erteilen
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 8
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 8
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 1
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 7
Ja-Stimmen : .............................................................................. 7
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0

BEKANNTMACHUNG DES ABWASSERZWECKVERBANDES „FINNE“

gem. § 40 Abs. 2 ThürKO

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 26.09.2017 folgende Be-
schlüsse mehrheitlich gefasst, welcher hiermit öffentlich bekannt 
gemacht werden:

Beschluss 43/2017
Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen und Ver-
schrottungen aufgrund von im Rahmen von Video-Befahrun-
gen festgestellten Mängeln bei Anlagegütern des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 45/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt, die Vor-
nahme von Verschrottungen sowie außerplanmäßiger Abschrei-
bungen für ausgewählte Anlagen zum Anlagenachweis des AZV 
„Finne“ per 31.12.2016.
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Beschluss 54/2017
Erteilung Entlastung für den Aufsichtsrat der Betriebsgesell-
schaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 56/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt:
Dem Aufsichtsrat der BeWA mbH Sömmerda wird nach Fest-
stellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 der Betriebsgesell-
schaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda Entlastung für das 
Jahr 2016 erteilt.
Beschluss 55/2017
Erteilung Entlastung für die Geschäftsführung der Betriebsge-
sellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 57/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt:
Dem Geschäftsführer, Herrn Maik Weise, der BeWA mbH 
Sömmerda wird nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2016 der Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH 
Sömmerda Entlastung für das Jahr 2016 erteilt.
Beschluss 56/2017
Bestätigung der 12. Fortschreibung der Kalkulation des Be-
triebsführungsentgeltes für den AZV „Finne“ gemäß Verord-
nung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen 
i. V. m. den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von 
Selbstkosten (LSP)
Drucksachen-Nr. 58/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
beschließt die 12. Fortschreibung zum Bericht über die Kalkulati-
on der Betriebsführungsentgelte gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 
über die Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. mit den Leitsät-
zen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) der 
Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda für den 
Abwasserzweckverband „Finne“.
Die 12. Fortschreibung zur LSP-Kalkulation tritt zum 01.01.2018 
in Kraft.
Beschluss 57/2017
Bestätigung des Betriebsführungsentgeltes für 2018 der 12. 
Fortschreibung der Kalkulation des Betriebsführungsentgeltes 
für den AZV „Finne“ gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 über 
die Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. den Leitsätzen für 
die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP)
Drucksachen-Nr. 59/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
beschließt die 12. Fortschreibung zum Bericht über die Kalkulati-
on der Betriebsführungsentgelte gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 
über die Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. mit den Leitsät-
zen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) der 
Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda für den 
Abwasserzweckverband „Finne“.
Die 12. Fortschreibung zur LSP-Kalkulation tritt zum 01.01.2018 
in Kraft.
Beschluss 58/2017
1. Änderung des Betriebsführungsvertrags zwischen dem AZV 
„Finne“ und der BeWA mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 60/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt den als 
Anlage 1 beigefügten 1. Nachtrag zum Betriebsführungsvertrag 
zwischen dem AZV „Finne“ und der Betriebsgesellschaft Wasser 
und Abwasser mbH Sömmerda vom 15.06.2017 und ermächtigt 
den Verbandsvorsitzenden zur Unterzeichnung des Vertragsnach-
trags.
Beschluss 59/2017
1. Änderung der Geschäftsordnung für den Verbandsausschuss 
und die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Finne“
Drucksachen-Nr. 61/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes “Finne“ 
beschließt die 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Ver-
bandsausschuss und die Verbandsversammlung des AZV “Finne“ 
gemäß Anlage. Die Anlage wird insofern ausdrücklich zum Be-
schlussbestandteil erklärt.

Beschluss 44/2017
Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben
Investitionsplan 2016
Drucksachen-Nr. 46/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
bestätigt den abgeschlossenen Investitionsplan zur Haushaltssat-
zung und den Wirtschaftsplan 2016.
Beschluss 45/2017
Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 47/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ bestätigt den Jahres-
abschluss des AZV „Finne“ zum 31.12.2016.
Beschluss 46/2017
Verwendung des Jahresergebnisses zum 31. Dezember 2016 
des Abwasserzweckverbandes „Finne“
Drucksachen-Nr. 48/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt die Ver-
wendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2016.
Beschluss 47/2017
Erteilung Entlastung für den Verbandsvorsitzenden des AZV 
„Finne“
Drucksachen-Nr. 49/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
beschließt wie folgt:
Dem Verbandsvorsitzenden, Herrn Udo Hoffmann, wird nach 
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 Entlastung für 
das Jahr 2016 erteilt.
Beschluss 49/2017
Erteilung Entlastung für die Betriebsführerin BeWA mbH 
Sömmerda des Abwasserzweckverbandes „Finne“
Drucksachen-Nr. 51/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
beschließt wie folgt:
Die Betriebsführerin des Abwasserzweckverbandes „Finne“, der 
Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda, ver-
treten durch den Geschäftsführer Herrn Maik Weise, wird nach 
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 Entlastung für 
das Jahr 2016 erteilt.
Beschluss 50/2017
Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben
Investitionsplan 2016 der Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 52/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
bestätigt den abgeschlossenen Investitionsplan des Jahres 2016 
(Wirtschaftsplan 2016) der Betriebsgesellschaft Wasser und Ab-
wasser mbH Sömmerda.
Beschluss 51/2017
Bestätigung Jahresabschluss 2016
der Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 53/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ bestätigt den Jahres-
abschluss der BeWA mbH Sömmerda zum 31.12.2016.
Beschluss 52/2017
Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2016
der Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 54/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt die Ver-
wendung des Jahresergebnisses der BeWA mbH Sömmerda zum 
31.12.2016.
Beschluss 53/2017
Erteilung Entlastung für den Aufsichtsratsvorsitzenden
der Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH Sömmerda
Drucksachen-Nr. 55/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt:
Dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Udo Hoffmann der BeWA 
mbH Sömmerda wird nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2016 der Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH 
Sömmerda Entlastung für das Jahr 2016 erteilt.
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Beschluss 60/2017
Bestätigung der durch den Verbandsausschuss im schriftlichen 
Umlaufverfahren (Umlaufbeschluss) gefassten Beschlüsse
Drucksachen-Nr. 62/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes “Finne“ 
bestätigt den Inhalt aller unter Geltung der bisherigen Geschäfts-
ordnung des Verbandes im Umlaufverfahren bis zum 26.09.2017 
gefassten Beschlüsse des Verbandsausschusses. Etwaige formale 
Fehler in der Beschlussfassung gelten ausdrücklich als geheilt.
Beschluss 61/2017
Vergabe von Reparaturleistungen
ON Kölleda – Sanierung des Hauptsammlers der Abwasserent-
sorgungsanlagen „Wilhelm-Pieck-Ring“

Drucksachen-Nr. 64/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt, die Re-
paraturleistungen zur Sanierung des Hauptsammlers im Wilhelm-
Pieck-Ring in Kölleda zu vergeben.
Beschluss 62/2017
Vergabe von Reparaturleistungen
ON Kölleda – Sanierung der Hausanschlussleitungen der Ab-
wasserentsorgungsanlagen „Wilhelm-Pieck-Ring“
Drucksachen-Nr. 65/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt, die Re-
paraturleistungen zur Sanierung der Hausanschlussleitungen im 
Wilhelm-Pieck-Ring in Kölleda zu vergeben.

BEKANNTMACHUNG DES ABWASSERZWECKVERBAND „FINNE“

gem. § 40 Abs. 2 ThürKO

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 02.11.2017 folgende Be-
schlüsse mehrheitlich gefasst, welcher hiermit öffentlich bekannt 
gemacht werden:
Beschluss 48/2017
Erteilung Entlastung für den Verbandsausschuss des Abwasser-
zweckverbandes „Finne“
Drucksachen-Nr. 69/2017
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
beschließt wie folgt:
Dem Verbandsausschuss des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
wird nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 Ent-
lastung für das Jahr 2016 erteilt.
Beschluss 66/2017
Vergabe von Leistungen
Entschlammung des Oxidationsteiches Wundersleben
Drucksachen-Nr. 70/2017

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt, den Auf-
trag zur Entschlammung des Oxidationsteiches Wundersleben zu 
vergeben.
Beschluss 67/2017
Lieferung einer Pumpe für den Meisterbereich West
Drucksachen-Nr. 71/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt, die Liefe-
rung einer Ersatz- und Havariepumpe für den Meisterbereich West 
zu vergeben.
Beschluss 68/2017
Beendigung der Gewährung zinsloser Stundungen für Beiträge 
gemäß „Zinsbeihilferichtlinie“ des Freistaates Thüringen
Drucksachen-Nr. 72/2017
Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt, ab dem 
Tag der Beschlussfassung keine zinslosen Stundungen für Kanalan-
schlussbeiträge gemäß den Vorgaben der „Zinsbeihilferichtlinie“ 
mehr zu gewähren.

DER ABWASSERZWECKVERBAND „FINNE“ GIBT BEKANNT:
Die 1. Sitzung der Verbandsversammlung des AZV „Finne“ im 
Jahr 2018 findet am
	 Montag, den 22. Januar 2018 um 18.00 Uhr
	 im Versammlungsraum der Geschäftsstelle des Verbandes,
	 Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda,
statt.
Tagesordnung:
A) öffentlicher Sitzungsteil
1. 	 Begrüßung
2. 	 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der 

Beschlussfähigkeit
3. 	 Bestätigung der Tagesordnung
4. 	 Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung 

des AZV „Finne“ vom 07.12.2017
	 – öffentlicher Sitzungsteil –

5. 	 Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Situation des AZV 
„Finne“

6. 	 Beschlussantrag
	 Würdigung zur Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für das 

Jahr 2018
7. 	 Anfragen und Mitteilungen

B) nichtöffentlicher Sitzungsteil
Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 09.01.2018
gez. Udo Hoffmann
Verbandsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

IRISH FOLK NIGHT -

Rittergut Lützensömmern 
03.02.18 ab 19:00 Uhr

Ein Abend in gemütlicher Atmosphäre des Rittergutes für alle 
Freunde irischen Whiskys, Guinness vom Fass und irischer Musik 
mit der Band AN BEAL BOCHT.
AN BEAL BOCHT ist ein Folk-Trio, das über drei Stunden lang 
mit Songs, Jigs, Reels, und Balladen den Saal in ein wogendes Meer 
verwandelt und eine Stimmung entstehen lässt, wie man sie sonst 
eher bei Sessions in Irland erlebt.
Vitalität, Fröhlichkeit und Spontanität sind der Band auch nach 
unzähligen Konzertauftritten nicht abhandengekommen. Ganz im 

Gegenteil! Was bei anderen Gruppen entweder zäh oder aufgesetzt 
wirkt oder einfach auch ohne Erfolg bleibt, schafft An Beal Bocht 
im Handumdrehen: das Publikum zum Mitmachen zu bewegen. 
Die Band entpuppt sich als Animateur einer interaktiven Irish-
Folk-Show.
Kartenvorverkauf::
unter 	  036041/41914 oder 01736555769 
*** Auf Anfrage ist ein kostenloser Shuttle zum Rittergut mög-
lich ***
Tagungshaus Rittergut e.V.
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Gemeindenachrichten aus  Mittelsömmern

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE MITTELSÖMMERN 
07/2017 vom 14.12.2017
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ThürKO hat das Rechnungsprüfungs-
amt des U-H-K die Jahresrechnung 2015 mit allen Unterlagen ge-
prüft. Das Ergebnis der Prüfung ist im Prüfbericht festgehalten. 
Dieser Prüfbericht wird dem Gemeinderat bekannt gegeben.
Die Jahresrechnung 2015 schließt wie folgt ab:
im Verwaltungshaushalt: 		  im Vermögenshaushalt:
Einnahme: 	 314.148,37 € 	Einnahme: 	 21.695,04 €
Ausgabe: 	 314.148,37 € 	Ausgabe: 	 21.695,04 €.
Der Gemeinderat Mittelsömmern stimmt der Feststellung der Jah-
resrechnung 2015 zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 6
Ja-Stimmen : .............................................................................. 6
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0
08/2017 vom 14.12.2017
Der Gemeinderat beschließt dem Bürgermeister für das Haushalts-
jahr 2015 die Entlastung nach § 80 Abs. 3 ThürKO zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 1
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 5
Ja-Stimmen : .............................................................................. 5
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0

09/2017 vom 14.12.2017
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ThürKO hat das Rechnungsprüfungs-
amt des U-H-K die Jahresrechnung 2016 mit allen Unterlagen ge-
prüft. Das Ergebnis der Prüfung ist im Prüfbericht festgehalten. 
Dieser Prüfbericht wird dem Gemeinderat bekannt gegeben.
Die Jahresrechnung 2016 schließt wie folgt ab:
im Verwaltungshaushalt: 		  im Vermögenshaushalt:
Einnahme: 	 350.114,05 € 	 Einnahme: 	 74.657,96 €
Ausgabe: 	 350.114,05 € 	 Ausgabe: 	 74.657,96 €.
Der Gemeinderat Mittelsömmern stimmt der Feststellung der Jah-
resrechnung 2016 zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 6
Ja-Stimmen : .............................................................................. 6
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0

10/2017 vom 14.12.2017
Der Gemeinderat beschließt dem Bürgermeister für das Haushalts-
jahr 2016 die Entlastung nach § 80 Abs. 3 ThürKO zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates : ................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder : ........................................... 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO : .... 1
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder : .......................... 5
Ja-Stimmen : .............................................................................. 5
Nein-Stimmen : ......................................................................... 0
Stimmenthaltungen : .................................................................. 0

Nichtamtlicher Teil
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Gemeindenachrichten aus Sundhausen

Nichtamtlicher Teil

Andere Behörden / Verbände

Amtlicher Teil

VERÖFFENTLICHUNGEN IM AMTSBLATT DES ZWECKVERBANDES  
„VERBANDSWASSERWERK BAD LANGENSALZA“
mit Sitz in 99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13
Entsprechend § 22 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) weisen wir auf die nach-
folgenden Veröffentlichungen im Amtsblatt des Zweckverbandes 
„Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ hin:

15. Jahrgang 	  Lfd Nr. 10 	 Ausgabetag: 21. Dez. 2017

amtlicher Teil:
•	 Öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssat-

zung des Verbandswasserwerkes Bad Langensalza 2017
•	 Bekanntgabe von Beschlüssen des Verbands- und Werksaus-

schusses des Trinkwasserzweckverbandes „Verbandswasserwerk 
Bad Langensalza“ vom 12. Dezember 2017

VERÖFFENTLICHUNGEN IM AMTSBLATT DES ABWASSERZWECKVERBANDES  
„MITTLERE UNSTRUT“ 
mit Sitz in 99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13

Entsprechend § 22 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) weisen wir auf die nachfolgen-
den Veröffentlichungen im Amtsblatt des Abwasserzweckverban-
des „Mittlere Unstrut“ hin.

15. Jahrgang	 Lfd Nr. 12 	 Ausgabetag: 21. Dez. 2017
amtlicher Teil:
• 	 Öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssat-

zung des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 2016
•	 Bekanntgabe von Beschlüssen des Verbands- und Werksaus-

schusses des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ vom 
12. Dezember 2017

•	 Öffentliche Zustellungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 b ThürKAG 
i. V. m. § 122 Abs. 5 AO i. V. m. §15 ThürVwZVG
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nichtamtlicher Teil:
•	 Mitteilung an alle Kunden über Öffnungszeiten zum Jahres-

wechsel
Hinweis:
Das Amtsblatt des Zweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad 
Langensalza“ und das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes 
„Mittlere Unstrut“ erscheinen in unregelmäßigen Abständen, je 
nach Bedarf.
Die Amtsblätter des Zweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad 
Langensalza“ und des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 

liegen während der Sprechzeiten dienstags von 8.00 Uhr – 12.00 
Uhr und 13.30 Uhr – 17.30 Uhr und donnerstags von 8.00 Uhr 
– 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 15.30 Uhr in der Geschäftsstelle in 
99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13, in begrenzter Stückzahl 
zur kostenlosen Mitnahme bereit oder sind im Internet unter www.
wazv-badlangensalza.de kostenlos abrufbar.
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

10-JÄHRIGES JUBILÄUM DER KOSTENLOSEN BUSFAHRTEN 2018
Die Betriebsräte und die Geschäftsleitung der Regionalbus-Gesell-
schaft und der Stadtbus GmbH haben dem Kinderfreundlichen 
Landkreis für das Jahr 2018
93 Stunden zur kostenfreien Nutzung für Busfahrten zur Verfü-
gung gestellt.
Dank dieser Zusage können wir dieses Angebot zum zehnten Mal 
den Schulen, Kindergärten, Vereinen und Verbänden anbieten.
Für die älteren Mitarbeiter ist diese Aktion schon zur Tradition 
geworden und deren Vorbild reißt die neuen Mitarbeiter mit. Mit 
einer Stunde der Arbeitszeit des Busfahrers, die dem Kinderfreund-
lichen Landkreis zur Verfügung gestellt wird, kann man viel bewe-
gen.
„Die leuchtenden Augen der Kinder, die mit diesem Angebot die 
nähere Gegend kennenlernen können machen uns immer wieder 

glücklich und überzeugen uns von dieser guten Sache.“ so die Bus-
fahrer.
Die Anträge zu Ausflügen in die Region können bis zum 26. Ja-
nuar 2018 an den Kinderfreundlichen Landkreis gerichtet werden.
Das Antragsformular finden Sie ab 15.12.2017 unter www.un-
strut-hainich-kreis.de/kinderfreundlich.
Die Anträge sollten Fahrtstrecken bis 50 Kilometer im Umfeld 
nicht überschreiten und da wir mit Stolz auf 20 Jahre National-
park Hainich zurück blicken, würden wir uns freuen viele Anträ-
ge zu bekommen, die zu Sehenswürdigkeiten und Angeboten des 
Unesco-Weltnaturerbe führen.
Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises

Vereine

VEREIN DEUTSCHER BRIEFTAUBENZÜCHTER E. V. 09619 „FALKE“ BAD TENNSTEDT 
Die Vereinsmitglieder möchten es nicht versäumen, sich auf die-
sem Weg noch einmal ganz herzlich bei den Sponsoren und allen 
Mitgliedern für die erbrachten Leistungen sowie die gute Zusam-
men-arbeit im Flugjahr 2017 zu bedanken.
Dabei gilt unser Dank insbesondere all` denen, die die Vereins-
arbeit durch Ihren persönlichen Einsatz, durch diverse finanzielle 
Unterstützungen oder auch durch materielle Spenden gefördert 
und unterstützt haben. Nur durch die gemeinsamen Bemühun-
gen war eine gedeihliche und erfolgreiche Vereinsarbeit möglich.
Wir sagen deshalb an dieser Stelle herzlichst DANKE  bei:
- 	 Herrn Landrat Harald Zanker des Unstrut-Hainich-Kreises,
- 	 Herrn Mock für die Anfertigung der Urkunden,
- 	 Herrn Bürgermeister Ronald Schmöller der Gemeinde Urleben,

- 	 Batzner Baustoffe GmbH Bad Tennstedt,
- 	 Bestattungen „Schweinsberg“ aus Herbsleben,
- 	 Herrn Klaus Zimmermann für den Transport der Tauben,
- 	 Frau Ponick aus Schlotheim für Pokale sowie
- 	 dem Gaststättenehepaar Dorfmann aus Bad Tennstedt.
Wir wünschen all` unseren Sponsoren, den Vereinsmitgliedern 
und Ihren Familien ein gesundes, erfolgreiches und friedliches 
Jahr 2018. Wir verbinden diese Wünsche mit der Hoffnung, dass 
wir in Ihnen auch weiterhin eine hilfreiche Stütze zur Gestaltung 
unserer Vereinsarbeit finden werden.

„Gut Flug“
Der Vorstand

AN DIE MITGLIEDER DES KULTUR- UND HEIMATVEREINS BAD TENNSTEDT E. V.

Einladung – Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins, hiermit 
laden wir zur Mitgliederversammlung des KHV am

Freitag, den 02.02.2018 um 19.00 Uhr
in den Ratskeller Bad Tennstedt

ein.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Bestätigung der Tagesordnung
3. 	 Wahl der Versammlungsleitung
4. 	 Bericht des Vorsitzenden
5. 	 Bericht des Kassenführers

6. 	 Entlastung des Vorstands
7. 	 Entlastung des Kassenführers
8. 	 Satzungsänderung §4 Abs.2 und 3 (Vorschläge in der Anlage)
9. 	 Zusatz zum §4 neuer Absatz 8. (Anlage)
10.	Abstimmung der Satzungsänderung
11.	Wahl der Wahlkommission
12.	Wahl des Vorstandes
13.	Allgemeine Informationen
14.	Schlusswort des neuen Vorsitzenden
Vorschläge für die Besetzung des Vorstandes sind schriftlich bis 
einschließlich 28.01.2018 an den Vorstand des KHV, Markt 1 /
Ratskeller, 99955 Bad Tennstedt zu richten.
Der Vorstand 
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Verbände

VERANSTALTUNGEN IM AWO FAMILIENZENTRUM

für den Monat Januar

montags 
10:00 Uhr 	 Kangatraining mit Marlen- du wirst fit & dein 

Baby mit!
	 Anmeldung unter: marlen@kangatraining.de
10:00 Uhr 	 Eltern – Kind Gruppe „Schneehasen“
	 „Schneemann,Schneemann...“
13:30  Uhr 	  Tanzfreizeit…Mitmachtänze für Jung & Alt
	 …und jeder kann allein kommen!
	 Kursleitung Ute Zöllner
18:00 Uhr 	  Line Dance
dienstags 
10:00 Uhr 	 Eltern – Kind Gruppe „Sommerkinder“
	 Bilderbuchbetrachtung: Haustiere
17:00 Uhr 	 Seniorensport
18:30 Uhr 	 Frauensport
20:00 Uhr 	 Sport mit Anja
mittwochs
09:30 /
13:00 Uhr 	 PEKiP ~ Prager- Eltern-Kind-Programm
	 Spiel- und Bewegungsanregungen für Kinder im 1. 

Lebensjahr

	 Neue Kurse startet am 10.01.18
13:30 Uhr 	 Tanzfreizeit…Mitmachtänze für Jung & Alt
	 …und jeder kann allein kommen! Kursleitung Ute 

Zöllner
14:00 Uhr 	 Rommeenachmittag
16.00 Uhr 	 3.1. /17.1./31.1. Kinderturnen - TH der Förder-

schule
donnerstags 
09:00 Uhr 	 Musikgarten für Kinder bis zum 18. Lebensmonat 
	 Neuer Kurs startet am 18.01.18 	
09:00 Uhr 	 „Stricklieselstammtisch“
10:00 Uhr 	 Eltern-Kind-Gruppe “Osterhasen “
	 Kriechtunnel
freitags
10:00 Uhr 	 Eltern- Kind- Gruppe “Zwergentreff“ 	

Kennenlernen von Tieren: Hund
20:00 Uhr 	 Tanzkurs
Neue Kurse im AWO Familienzentrum:
Grundkurs Tanzen und Tai Chi

Anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen.
Kontakt: Rita Seeber, Tel.  03603-891676

 familienzentrum@awo-lsz.de

Schulnachrichten

SCHÖNE TRADITION - ZWEIFELDERBALLTURNIER 
AM JAHNGYMNASIUM IN GROSSENGOTTERN
Zum zweiten Mal lud das Jahngymnasium zu einem Zweifelderball-
turnier kurz vor Weihnachten ein. Mit Spannung erwartete man 
die Mannschaften in der Sporthalle des Gymnasiums in Großen-
gottern. Frau Irmer und Frau Kerkmann hatten die Fäden von der 
Vorbereitung über die Durchführung bis zur Preisverleihung in 
den Händen. Sie machten den Vormittag des 20. Dezember 2017 
für alle teilnehmenden Mannschaften von vier Grundschulen des 
Kreises, des Gymnasiums sowie der Weberstedter Regelschule zu 
einem schönem Erlebnis. Lautstark feuerten Mitschüler und be-
gleitende Erwachsene die Spieler an. Die Mannschaften der 6. 
Klassen ermittelten unabhängig von den 4. und 5. Klassen ihren 
Sieger. Dabei hatten die Schüler der 6b die Nase vorn. Bei den Jün-
geren belegten drei Grundschulen die Podiumsplätze. Die Sonnen-
hof Grundschule aus Bad Langensalza war von keiner Mannschaft 
zu schlagen. Herzlichen Glückwunsch ! Alle Mannschaften freuten 
sich über Urkunden, Süßigkeiten und Bälle zur Siegerehrung. Es 
war ein gelungener Vormittag ohne Schulbänke, Federmappe, Hef-
ter und Co, aber mit viel Bewegung.
Ja, und nicht nur Direktor Dieter Facklam findet, dass dieses Tur-
nier als eine schöne Tradition fortgeführt werden sollte.
Platzierung 4./5. Klassen
1. Platz Grundschule Sonnenhof Bad Langensalza
2. Platz Grundschule Großengottern
3. Platz Grundschule Schönstedt
4. Platz Gymnasium 5 I
5. Platz Regelschule 5a
6. Platz Gymnasium 5ll
7. Platz Thepra Grundschule Weinbergen
Platzierung 6.Klassen (alle Gymnasium Großengottern)
1. Platz 6b II
2. Platz 6b I
3. Platz 6a II
4. Platz 6a I
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Kirchliche Nachrichten

PFARRBEREICH BAD TENNSTEDT

Februar 2018
Beachten Sie bitte auch: die Gottesdienste finden in der kal-
ten Jahreszeit in den jeweiligen Gemeinderäumen bzw. in Bad 
Tennstedt im Gemeindezentrum statt.
Hingewiesen sei auch auf die ökumenische Bibelwoche 2017 
vom 5. – 10. Februar im Gemeindezentrum Bad Tennstedt. Dies-
mal heißt es: Zwischen Dir und mir. Die Woche steht ganz im 
Zeichen der Liebe: der Liebe Gottes zu den Menschen und der Lie-
be der Menschen untereinander. Mit der bilderreichen Umschrei-
bung dieser Liebe bietet das Hohelied viele Möglichkeiten zum 
Austausch in den Gemeinden. Textgrundlage sind in diesem Jahr 
thematisch zusammengehörige Abschnitte des Hoheliedes sowie 1. 
Korinther 13
Die Abende beginnen jeweils 19.30 Uhr im Gemeindezentrum 
Bad Tennstedt. Am Sonntag, den 5.2. feiern wir um 10 Uhr den 
Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche.

Sieben Wochen ohne Kneifen. So lautet das Fastenmotto 2018.
Das klingt mutig und wie eine Herausforderung.
Gemeinsam diese Herausforderung anzugehen, kann helfen, sie zu 
bewältigen. Darum laden wir herzlich ein zu Fastenandachten. In 
der Passionszeit immer Mittwochs, 19.30 Uhr im Gemeindezent-
rum Bad Tennstedt.
Beginn ist am Aschermittwoch, 14. Februar 2018, 19.30 Uhr

Unsere Termine:

1.2. 	 13.30 Uhr, Lützensömmern, Gemeindenachmittag 	
1.2. 	 20 Uhr Bad Tennstedt, Männerstammtisch / Förderverein 

St. Trinitatis

4.2. 	 Sexagesimae
	 10 Uhr Bad Tennstedt, Nikolaikirche Karnevalsgottes-

dienst
5.2. –	 je 19.30 Uhr
10.2.	 Bibelwoche, Gemeindezentrum Bad Tennstedt
7. 2.	 14.30 Uhr, Bad Tennstedt, Frauenkreis
10.2. 	 Estomihi 
	 10 Uhr Bad Tennstedt, Abschluss der Bibelwoche
14.2. 	 19.30 Uhr Bad Tennstedt, Fastenandacht
17.2. 	 17 Uhr Bruchstedt, Familienkirche
18.2. 	 Invokavit
	 10 Uhr Ballhausen, Familienkirche
21.2. 	 10 Uhr Seniorenheim Alte Brauerei: Gottesdienst
21.2. 	 17 Uhr, Bad Tennstedt, Treff der Vorkonfirmanden
21.2. 	 19.30 Uhr Bad Tennstedt, Fastenandacht
23.2. 	 14.30 Uhr Hornsömmern, Bibelstunde
24.2. 	 9 – 14 Uhr Bad Langensalza, Treff der Konfirmanden
Sie erreichen Pfr. Pospischil sicher zu den Sprechzeiten:
im Pfarramt Bad Tennstedt 
dienstags, 9 – 11 Uhr
donnerstags, 18 – 19 Uhr
Montags hat der Pfarrer Sonntag.
Bitte nutzen Sie auch die E-Mail: steffen.pospischil@ekmd.de
Tel: 036041 / 57 131 ggf. mit Anrufbeantworter

Vom 12. – 15. Februar ist Pfarrer Pospischil zu einer Weiterbildung 
verreist und darum nicht erreichbar.

Unsere Gemeindepädagogin Annett Hoschkara erreichen Sie 
unter
Tel: 03 60 42 / 15 95 64
E-Mail: Annett.Hoschkara@ekuja.de

Welterberegion Wartburg-Hainich

NEUER URLAUBSPLANER DER WELTERBEREGION WARTBURG HAINICH LOCKT MIT 
VIELEN AUSFLUGS- UND ÜBERNACHTUNGSTIPPS
Freudig präsentierten Mandy Bergmann (Geschäftsführerin der 
KTL Kur und Tourismus Bad Langensalza GmbH), Astrid Leh-
mann (Leiterin Tourist Information Bad Langensalza), Nancy 
Krug (Leiterin der Tourist Information Mühlhausen) und There-
sa Menge (Geschäftsstellenleiterin des Welterberegion Wartburg 
Hainich e.V.) am vergangenen Mittwoch die ersten druckfrischen 
Exemplare des neuen Urlaubsplaners der Welterberegion Wartburg 
Hainich in Weberstedt. Bereits zum fünften Mal in Folge engagier-
ten sich alle drei Partner gemeinsam bei der Erstellung des Reiseka-
taloges - erstmals mit einem einheitlichen Cover.
Auf 94 Seiten entfaltet sich die ganze Urlaubswelt der Welterbere-
gion Wartburg Hainich mit all ihrer Vielfalt. Der praktische Rat-
geber im kompakten A4-Format bietet viele interessante Informa-
tionen zur Welterberegion Wartburg Hainich sowie eine hilfreiche 
Auflistung der verschiedenen Unterkünfte - von Jugendherbergen 
über Pensionen und Hotels bis hin zu Campingplätzen. Der Gast 
erhält so eine ideale Übersicht um seinen Aufenthalt ganz nach 
seinen individuellen Wünschen zu gestalten.
Mit zahlreichen Fotos und ausführlichen Informationen werden 
über 90 Beherbergungsbetriebe aus den Städten und der Welterbe-
region Wartburg Hainich vorgestellt. Auch die kulinarische Gast-

lichkeit steht in dieser Ausgabe des Kataloges im besonderen Fokus. 
„Thüringer Tischkultur 2018“ lautet das Motto des bevorstehen-
den touristischen Themenjahres. Ausgewählte Veranstaltungstipps 
geben zusätzliche Anregungen für die persönliche Reiseplanung.
Für diejenigen, die sich lieber im World Wide Web bewegen, steht 
eine digitale Fassung (Flipbook) des beliebten Nachschlagewerks 
auf den Internetseite der Partner (www.welterbe-wartburg-hainich.
de , www.muehlhausen.de und www.badlangensalza.de) bereit.
Mit einer Auflage von 25.000 Exemplaren wird das Gastgeber-
verzeichnis umfangreich über den Postversand, den mobilen Pros-
pektservice der Welterberegion Wartburg Hainich sowie auf natio-
nalen und internationalen Messen und Reisemärkten überregional 
vertrieben.

Weitere Fragen beantworten wir gerne unter:
Welterberegion Wartburg Hainich e.V.
Am Schloß 2
99947 Weberstedt
www.welterbe-wartburg-hainich.de
presse@welterbe-wartburg-hainich.de
036022 – 98 08 36
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Sonstiges

HIER LERNEN SIE MIT IHREM BABY ZU „SPRECHEN“, BEVOR ES REDEN KANN!
Meine einjährige Tochter schaut sich ein Bilderbuch an, überkreuzt 
ihre Arme und flattert mit den Händen, dazu ein aufgeregtes 
„dadada“. Sie hat im Buch einen Schmetterling entdeckt. Später 
beim Abendbrot streicht sie mit der Faust der einen Hand über 
die Handfläche der anderen Hand. Wir wissen nun: Sie möchte 
Käse essen. Mit 8 Monaten besuchte ich mit ihr in Erfurt einen 
Babykurs für Zwergensprache. Zwei Monate später machte sie ihr 
erstes Zeichen. Inzwischen sind es 28 Babyzeichen, die sie aktiv 
benutzt. Dazu die ersten Worte – fast ein halbes Jahr früher als 
bei ihrem Bruder, bei dem es damals solch ein Angebot im Raum 
Erfurt, Gotha, Bad Langensalza nicht gab. Ich bin so begeistert da-
von, dass ich mich zur Kursleiterin für Zwergensprache ausbilden 
ließ. Inzwischen gebe ich meine positiven Erfahrungen in Gotha 
und Bad Langensalza weiter. Im Februar starten neue Kurse für Ba-
bys zwischen 6 und 24 Monaten: zwölf Wochen Freude, Spiel und 
Spaß mit ihrem Baby und Austausch mit anderen Eltern. Sie ler-

nen ca. 75 Babyzeichen, die auf der Deutschen Gebärdensprache 
basieren, dazu viele Lieder, Reime, Fingerspiele und Ideen für den 
Alltag mit Ihrem Zwerg. Die Kurse sind gleichermaßen geeignet 
für hörende Babys ohne jegliche Beeinträchtigung als auch für Ba-
bys mit erschwertem Spracherwerb. Für meine Familie und mich 
sind die Babyzeichen eine große Hilfe im Alltag und auf dem Weg 
zur Sprache geworden. Das möchte ich auch Ihnen ermöglichen: 
Noch gibt es freie Plätze! Anmelden können Sie sich hier: www.
zwergensprache.com.
Auf Anfrage sind Workshops und Kurzvorträge für Fachpersonal 
(z.B. Hebammen, Erzieherinnen, Tagesmütter) möglich. Bei Fra-
gen rufen Sie mich gerne an: 036206 594011.
Es freut sich auf Sie: Juliane Gerhardt
Kurse in Gotha im Mehrgenerationenhaus ab dem 19. Febru-
ar 2018, in Bad Langensalza im Erprobungsraum ab dem 21. 
Februar 2018.
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